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Pisten- und Loipenfahrzeuge von Strassenverkehrssteuer befreien – Tourismus stärken! 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, das Gesetz über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge 
(BSFG) dahingehend zu ändern, damit Pisten- und Loipenfahrzeuge von der kantonalen Strassen-
verkehrssteuer befreit werden. 
Begründung: 
Der Reinertrag der kantonalen Strassenverkehrssteuer dient laut Artikel 2 BSFG folgenden Zwe-
cken: Dem Neu-, Aus- und Umbau von Strassenverkehrsanlagen, der Erhaltung und dem Betrieb 
von Strassenverkehrsanlagen, der Gewährleistung der Verkehrssicherheit, der Vornahme von Um-
welt-, Landschafts- und Ortsbildschutzmassnahmen im Zusammenhang mit Strassenverkehrsanla-
gen und der Förderung des umweltgerechten Verkehrs. 
Mit dieser Zweckbindung bringt der Gesetzgeber zum Ausdruck, dass diese Kosten nach dem 
Nutzniesser-Prinzip mittels einer Steuer mitgetragen werden sollen. Bekanntlich kommen aber Pis-
ten- und Loipenfahrzeuge nicht auf Strassen zum Einsatz, sondern zur Präparation von Skipisten 
und Loipen. Damit fehlt der Zusammenhang zum Gebrauch des Strassennetzes, und die Erhebung 
einer Strassenverkehrssteuer ist nicht gerechtfertigt. 
Artikel 4 Absatz 1 des BSFG legt das Steuerobjekt wie folgt fest: «Die Steuer ist für Strassenfahr-
zeuge zu entrichten, die ihren Standort im Kanton Bern haben, nach Bundesrecht mit einem Fahr-
zeugausweis versehen sein müssen und auf öffentlichen Strassen in Verkehr gesetzt werden». Da 
Pisten- und Loipenfahrzeuge wie bereits erwähnt nicht auf öffentlichen Strassen in Verkehr gesetzt 
werden, ist allein auf Grund dieser Bestimmung zumindest fraglich, ob die heutige Besteuerung an 
sich rechtmässig ist. 
Abklärungen beim Strassenverkehrsamt haben ergeben, dass der jährlich mögliche Steuerertrag 
von Pistenfahrzeugen (ohne Berücksichtigung von saisonalen oder temporären Ausserverkehrset-
zungen) rund 35 000 Franken beträgt. Der effektive Ertrag dürfte unter diesem Betrag liegen. 
Unsere grossen Skigebiete stehen in hartem Wettbewerb mit dem Ausland und mit anderen Kanto-
nen, während die kleinen Betriebe jeden Franken umdrehen müssen und teilweise auf Freiwilligen-
arbeit angewiesen sind. Für den Kanton entstehen keine grossen Steuerausfälle, aber für die be-
troffenen Bahn-, Lift- und Loipenbetreiber bedeutet diese Befreiung eine spürbare finanzielle Entlas-
tung. 
Die Kantone Graubünden und St. Gallen haben zur Stärkung ihrer Tourismusstandorte ebenfalls 
bereits entsprechende Beschlüsse gefasst. 
 
Antwort des Regierungsrats 
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Die Motion verlangt, Pisten- und Loipenbearbeitungsfahrzeuge von der kantonalen Motorfahrzeug-
steuer auszunehmen. Die Befreiung soll dazu dienen, die Betreiberinnen und Betreiber von Skipis-
ten und Loipen finanziell zu entlasten und dadurch den Tourismusstandort Kanton Bern indirekt zu 
stärken. 
Gegenwärtig sind 233 Motorfahrzeuge mit der Karosserieform «Pistenfahrzeug» im Kanton Bern 
registriert. Praktisch bei allen Fahrzeugen handelt es sich um sogenannte Arbeitskarren, welche 
einem Achtel der Normalsteuer unterliegen (Art. 8 Abs. 4 Bst. b Gesetz über die Besteuerung der 
Strassenfahrzeuge vom 12. März 1998, BSFG; BSG 761.611). Gesamthaft beträgt der jährlich mög-
liche Steuerertrag für diese Fahrzeuge rund 35 000 Franken. 
Für die Bearbeitung kleinerer Loipenanlagen besteht die Möglichkeit, anstelle von Pistenfahrzeugen 
auch Motorschlitten oder Quads einzusetzen. Die im Pisteneinsatz stehenden Fahrzeuge lassen 
sich nicht abschliessend identifizieren. Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt geht davon aus, 
dass rund ein Drittel der heute über eine Sonderbewilligung verfügenden Raupenfahrzeuge für sol-
che Zwecke eingesetzt werden (50 Fahrzeuge). 
Entgegen der in der Motion zum Ausdruck gebrachten Meinung, erfolgt der Einsatz von Pisten- und 
Loipenbearbeitungsfahrzeugen auf öffentlichen Verkehrsflächen. Die Definition der «öffentlichen 
Strassen bzw. Verkehrsflächen» richtet sich nach Artikel 1 Absätze 1 und 2 der eidgenössischen 
Verkehrsregelverordnung vom 13. November 1962 (VRV; SR 741.11). Als Strassen gelten dem-
nach alle von Motorfahrzeugen, motorlosen Fahrzeugen oder Fussgängern benützten Verkehrsflä-
chen. Öffentlich sind Strassen, die nicht ausschliesslich privatem Gebrauch dienen.  
Durch die Tatsache, dass Skipisten und Loipen einer Vielzahl unbestimmter Personen offenstehen 
und für den Freizeitsport genutzt werden und die Pistenfahrzeuge häufig auch multifunktional zum 
Betrieb von Liften und Restaurationsbetrieben eingesetzt werden, ist es aus Sicht des Gesetzge-
bers absolut nachvollziehbar, dass diese Fahrzeuge – wenn allenfalls auch nur saisonal – vollum-
fänglich den Vorschriften über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr 
und somit der eidgenössischen Strassenverkehrsgesetzgebung unterstehen. Dies gilt namentlich 
bezüglich Versicherungspflicht, Fahrzeugausweis, Prüfung der Fahrzeuge, Führerausweiskatego-
rien sowie strafrechtliche Sanktionen und Administrativmassnahmen bei Widerhandlungen gegen 
die gesetzlichen Vorschriften. 
Gegenwärtig nimmt das BSFG in Artikel 3 Absatz 2 nur einige wenige Steuersubjekte von der Steu-
erpflicht aus. Als Fahrzeugarten sind neben Fahrrädern und den Fahrrädern gleichgestellte Fahr-
zeuge (Art. 4 Abs. 2 BSFG) einzig landwirtschaftliche Motoreinachser ausdrücklich steuerbefreit 
(BSFG Art. 8 Abs. 5). Wie einleitend bereits ausgeführt, werden die Pistenfahrzeuge als Arbeitskar-
ren nur zu einem Achtel der Normalsteuer veranlagt. Die Besteuerung ist somit identisch mit derje-
nigen für landwirtschaftliche Motorfahrzeuge. 
Der in der Motion erwähnte Zweckartikel (Art. 2 BSFG) sagt nichts aus über die Voraussetzungen 
zur Besteuerung von Motorfahrzeugen, sondern äusserst sich einzig zur Verwendung des Reiner-
trags. Da der Zusammenhang zur Nutzung von öffentlichen Verkehrsflächen, wie oben dargelegt, 
klar gegeben ist, rechtfertigt sich aus Sicht des Regierungsrats auch die Erhebung einer Strassen-
verkehrssteuer.  
Dass durch den Verzicht auf die Motorfahrzeugsteuern eine spürbare finanzielle Entlastung der Be-
treiberinnen und Betreiber von Bahnen, Liften und Loipen erfolgen soll, dürfte kaum zu belegen 
sein. Durch die geforderte Revision des Gesetzes über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge 
lassen sich die Tourismusstandorte im Kanton Bern nicht nachhaltig stärken. Auch strukturelle 
Probleme einzelner Bergbahnen können damit nicht beseitigt werden. 
Der Regierungsrat lehnt das Motionsbegehren ab. Angesichts der fehlenden Wirkung der Mass-
nahme ist ein Einnahmenverzicht, auch wenn es sich um einen kleinen Betrag handelt, nicht ver-
tretbar. Nachfolgebegehren sind absehbar. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Ablehnung 
 
Präsidentin. Wir sind nun bei Traktandum 46, der Motion von Grossrat Schwarz. Der Regierungsrat 
hat sie ablehnend beantwortet. Wir führen eine freie Debatte und das Wort hat der Motionär. 
 
Jakob Schwarz, Adelboden (EDU). Mit dieser Motion wollen wir erreichen, dass Pisten- und Loi-
penfahrzeuge von der kantonalen Strassenverkehrssteuer befreit werden. Warum wollen wir das? 
Einfach zusammengefasst ist Sinn und Zweck der kantonalen Strassenverkehrssteuer, dass die 
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Nutzer von öffentlichen Strassen, und damit auch die Kostenverursacher, eine Abgabe entrichten 
und diese Abgabe dann auch wieder zweckgebunden für die Kosten von Strassenverkehrsanlagen 
verwendet wird. Anfallende Kosten sollen also nach dem Nutzniesser-Prinzip mitgetragen werden. 
Artikel 4 des Gesetzes über die Besteuerung der Strassenfahrzeuge (BSFG) besagt: «Die Steuer ist 
für Strassenfahrzeuge zu entrichten, die ihren Standort im Kanton Bern haben, nach Bundesrecht 
mit einem Fahrzeugausweis versehen sein müssen und auf öffentlichen Strassen in Verkehr gesetzt 
werden.» Hier müssen also kumulative Bedingungen erfüllt sein. Nebst dem Standort Kanton Bern 
und der Fahrzeugausweispflicht des Bundes, welche wir übrigens nicht bestreiten, muss es sich 
erstens um Strassenfahrzeuge handeln und zweitens müssen sie auf öffentlichen Strassen in Ver-
kehr gesetzt werden. 
Nun sind aber Pisten- und Loipenfahrzeuge keine Strassenfahrzeuge. Sie sind mit scharfen Raupen 
ausgerüstet, die dafür gemacht sind, sich auf Schnee vorwärts zu bewegen. Auf einer Strasse ein-
gesetzt, würde sowohl das Fahrzeug wie auch die Strasse Schaden nehmen. Dementsprechend 
sind diese Fahrzeuge auch nicht auf öffentlichen Strassen im Einsatz. Der bekannte Werbe-Slogan 
«Ich brauche keine Strassen», würde hier wirklich zutreffen. 
Weil wahrscheinlich die meisten von Ihnen noch nie ein Pistenfahrzeug aus der Nähe betrachtet 
haben, zeige ich Ihnen nun einen Teil einer solchen Raupe. (Der Sprecher zeigt dem Rat ein mas-
sives, längliches Metallstück.) Das stammt vom kleinsten Pistenfahrzeug, das es gibt. Ein Raupen-
stück von einem normalen Pistenfahrzeug könnte ich nicht mit einer Hand hochhalten. Dieser Teil 
bewegt sich beim Fahren, und man sieht ihm an, dass es nicht dafür gemacht ist, um sich auf 
Strassen zu bewegen. Wenn man behauptet, Pisten- und Loipenfahrzeuge würden auf der Strasse 
fahren, könnte man ebensogut behaupten, Pisten- und Loipenfahrzeuge könnten schwimmen, denn 
im Oberengadin werden Loipen auf dem See präpariert. Somit ist nicht der Untergrund massge-
bend, sondern das Material, auf dem sie sich bewegen. Sonst müssten sie im Engadin noch eine 
Schifffahrtsbewilligung beantragen. Pistenfahrzeuge brauchen Schnee.  
Die Befreiung der Pisten- und Loipenfahrzeuge von der Strassenverkehrssteuer soll nicht primär 
dazu dienen, die Betreiberinnen und Betreiber von Skipisten und Loipen finanziell zu entlasten, wie 
der Regierungsrat interpretiert. Vielmehr soll das vor allem eine ungerechtfertigte Steuer eliminie-
ren. In seiner Antwort bezieht sich der Regierungsrat seltsamerweise auf die eidgenössische Ver-
kehrsregelverordnung, welche umschreibt, dass auf öffentlichen Flächen die Pflicht für Versiche-
rungen, Motorfahrzeugprüfungen, Führerausweispflicht und so weiter bestehe. Das bestreiten wir in 
keiner Art und Weise. Doch hier geht es um eine kantonale Steuer und da schreibt der Bund den 
Kantonen gar nichts vor, und in unserem Gesetz wird keinerlei Bezug auf diese Verordnung ge-
nommen. Wenn es bundesrechtswidrig wäre, hätten die Kantone St. Gallen und Graubünden diese 
Steuerbefreiung auch nicht vornehmen können.  
Der Regierungsrat bemängelt zudem in seiner Antwort die fehlende Wirkung der Massnahme und 
meint, strukturelle Probleme einzelner Bergbahnen könnten damit nicht beseitigt werden. Er ver-
kennt damit die äusserst schwierige Situation, in welcher sich die ganze Branche befindet. Man 
muss wohl sagen, dass alle Skigebiete, Lift- und Loipenbetreiber aufgrund des Wettbewerbs sowie 
der Wirtschafts- und Klima-Situation um jeden einzelnen Franken kämpfen. Davon gibt es nur eine 
einzige Ausnahme, nämlich die Jungfraubahnen. Kleinere Anlagen und Loipen vom Berner Ober-
land bis in den Berner Jura können teilweise nur noch mit Freiwilligenarbeit aufrechterhalten wer-
den. Natürlich ist der Betrag von rund 35 000 Franken, um den es hier geht, nicht der grosse Be-
freiungsschlag für die Branche. Aber hier geht es darum, von einer notleidenden Branche nicht auch 
noch eine ungerechtfertigte Steuer zu verlangen. Es geht also nicht um eine Ausnahme, sondern 
um die Korrektur einer ungerechtfertigten Steuer zulasten einer finanziell angeschlagenen Branche. 
Mit derselben Argumentation hat auch das Bundesparlament die Pistenfahrzeuge von der Mineral-
ölsteuer befreit, und zwar gegen den Willen des Bundesrats. Ich bitte sie, dieser Motion zuzustim-
men. 
 
Präsidentin. Im Frühling hat man allerdings manchmal schon den Eindruck, dass es sich um Schif-
fe handelt, wenn der Schnee sehr sulzig wird. (Heiterkeit) Wir kommen zu den Fraktionssprechern.  
 
Samuel Leuenberger, Trubschachen (BDP). Wir haben uns in der Fraktion mit diesem Vorstoss 
etwas schwer getan und ihn sogar in zwei Sitzungen diskutieren müssen, weil wir uns nicht einig 
waren, in welche Richtung wir gehen wollen. Die einen haben Verständnis für dieses Anliegen und 
möchten hier ein Zeichen zugunsten des Tourismus setzen. Wir haben aber auch eine knappe 
Mehrheit, die sagt, wir müssen aufpassen, an welchen Orten wir Ausnahmen konstruieren und wo 
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wir in unserem Parlament Ausnahmen von der Steuerpflicht verlangen. Diese knappe Mehrheit 
lehnt den Vorstoss ab. 
Einerseits rettet die Überweisung dieses Vorstosses den Tourismus nicht. Grossrat Schwarz hat 
richtig gesagt, es gehe nicht um wahnsinnig viel Geld. Anderseits ist es unseres Erachtens eine 
Rechtsfrage, ob solche Fahrzeuge der Steuer unterliegen oder nicht. Und Rechtsfragen sind nicht 
vom Parlament, sondern letztlich von einer Rechtsmittelbehörde zu beantworten. Die Mehrheit un-
serer Fraktion kann auch nicht zwingend ausschliessen, dass Pisten- oder insbesondere auch Loi-
penfahrzeuge nicht irgendwann während ihrem Dienst öffentliche Verkehrsflächen benutzen. Das ist 
trotz bester Bezeugungen von Grossrat Schwarz nicht per se auszuschliessen. Deshalb lehnen wir 
diesen Vorstoss ab. 
Es gibt noch einen weiteren Punkt, nämlich die Frage der Transparenz, die hier im Grossen Rat 
regelmässig von allen Fraktionen verlangt wird. Würde man der Argumentation von Grossrat 
Schwarz folgen und diesen Vorstoss überweisen, wären die Pisten- und Loipenfahrzeuge zuguns-
ten des Tourismus von dieser Steuer befreit. Damit würden wir eine Tourismusförderung zusätzlich 
zu derjenigen machen, die es bereits gibt, ohne dass diese irgendwo in einer Aufstellung erscheint. 
Das gäbe also eine versteckte Tourismusförderung. Wenn wir aber Transparenz wollen, dann dür-
fen wir das nicht machen, sondern müssen den Tourismus über andere Wege unterstützen, und 
nicht durch den Erlass einer Steuer, die vielleicht trotzdem geschuldet ist. Und damit bin ich noch 
einmal bei einer Rechtsfrage. Ich bitte Sie im Namen einer Mehrheit unserer Fraktion, diesen Vor-
stoss abzulehnen.  
 
Adrian Wüthrich, Huttwil (SP). 1999 hat der Skilift Walterswil ein Pistenfahrzeug erwerben kön-
nen. Ich glaube, dieses Occasionsfahrzeug kam von Adelboden. Es wurde mit einem Lastwagen 
angeliefert, ich erinnere mich noch gut daran. Die Kufen waren wenig grösser als diejenige, die 
Grossrat Schwarz gezeigt hat. Dieses Pistenfahrzeug ist tatsächlich auf der Hauptstrasse in unser 
kleines Skigebiet gefahren. Als es zusammenbaut war, benötigte es die ganze Strassenbreite. 
Auch bei diesem Vorstoss geht es darum, ein Zeichen für den Tourismus zu setzen, der uns allen 
sehr am Herzen liegt, auch unserer Fraktion. Damit sind Arbeitsplätze verbunden, die Menschen ein 
Einkommen erlauben und zu denen wir schauen wollen. Anderseits kann ich mich auch den Ausfüh-
rungen meines Vorredners anschliessen. Es gibt eben auch ordnungspolitische Aspekte, die wir bei 
solchen Vorstössen berücksichtigen müssen. Persönlich bin ich immer offen für solche Vorstösse. 
So hatten wir auch in der letzten Session etwas Ähnliches aus unseren Reihen, als es um Loipen-
fahrzeuge und um eine Unterstützung aus dem Fonds ging. Aber die ordnungspolitischen Gründe 
wiegen hier natürlich auch und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viele solcher Ausnahmen 
machen.  
Der Regierungsrat zeigt auf, dass die Voraussetzungen zur Besteuerung von Motorfahrzeugen nicht 
vorgeben sind, wie uns das der Motionär glauben macht, sondern die Voraussetzungen werden nur 
bei der Verwendung des Reinertrags dieser Steuern genannt. Zudem muss man beachten, dass 
auch diese 233 Fahrzeuge geprüft werden müssen. Das ergibt einen administrativen Aufwand, den 
man indirekt mit dieser, im Kanton Bern doch eher tiefen, Steuer decken können muss. Und letztlich 
muss der Diesel antransportiert werden. Auch diese Fahrzeuge brauchen sehr viel Treibstoff, wenn 
es auch wegen der Technologie immer weniger wird. Das waren nur einige Überlegungen, aber die 
ordnungspolitischen Gründe dürfen wir hier nicht ausser Acht lassen: Dass wir nämlich nicht zu vie-
le Ausnahmen machen sollten.  
Mit den touristischen Argumenten hat Grossrat Schwarz unsere Fraktion natürlich auch erwischt. 
Diese gibt es, und einige Mitglieder unserer Fraktion haben sie anerkannt. Aber wenn man hier von 
einem harten Wettbewerb spricht, und man dann mit einer Massnahme von 35 000 Franken kommt, 
dann reicht das nicht weit. Da müssen wir für den Tourismus andere Dinge unternehmen, und auch 
das wurde bereits angetönt. Wir unternehmen schon heute sehr viel für den Tourismus. Und wenn 
wir hier nein sagen, dann ist das kein Zeichen gegen den Tourismus im Kanton Bern. Wir wollen 
einen guten Tourismus, aber wegen dieser 35 000 Franken eine Ausnahme zu machen, erachten 
wir nicht als tragendes Zeichen für den Tourismus. Wir sind bereit, etwas zu tun, wie wir das auch 
beim Tourismusentwicklungsgesetz getan haben, als wir ganz klare Förderungen gemacht haben 
und wir diese nicht indirekt machen mussten. Transparenz wurde hier bereits angesprochen.  
Das eidgenössische Parlament hat auch die Mineralölsteuerbefreiung beschlossen. Diese schränkt 
den Tourismus und die Bergbahnbetreiber etwas stärker ein. Aber vielleicht ist es auch Mode ge-
worden, solche Ausnahmen zu fordern, weil es allen irgendwie plausibel scheint, wenn man sagt, 
Pistenfahrzeuge würden ja nicht auf der Strasse fahren und deshalb müsse man sie befreien. 
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Kurz: Auch in unserer Fraktion gibt es zwei Lager. Die Mehrheit ist dagegen. Deshalb empfehle ich 
Ihnen im Namen der Fraktion, dasselbe zu tun, so nett die Motion auch ist. Es ist ein zu kleines Zei-
chen, bei dem es sich nicht lohnt, einen Sündenfall zu begehen. 
 
Ernst Tanner, Ranflüh (EDU). Die Motion Schwarz will die Pisten- und Loipenfahrzeuge von der 
Strassenverkehrssteuer befreien. Sie ist berechtigt. Pisten- und Loipenfahrzeuge machen keine 
Strassen kaputt, denn sie haben Planierraupen, um Skipisten zu präparieren und werden nicht für 
die Schneeräumung auf den Strassen eingesetzt. Es sind Raupenfahrzeuge, und für Raupenbagger 
bezahlen wir auch keine Steuer. Wir erwarten hierbei Gleichbehandlung. Diese Fahrzeugkategorie 
soll nicht mehr mit einer Verkehrssteuer belastet werden. Es ist Zeit, die Strassenverkehrssteuer zu 
streichen. Die EDU-Faktion stimmt dieser Motion einstimmig zu, und ich danke Ihnen, wenn Sie 
dasselbe tun. 
 
Stefan Costa, Langenthal (FDP). Ohne diesen Vorstoss irgendwie werten zu wollen, haben wir in 
der Fraktion das Gefühl, das Gewichtigste an diesem Vorstoss sei das Gewicht der Pistenfahrzeuge 
und weniger der Frankenbetrag von 35 000, um den es hier geht. Doch diese Motion hat trotzdem 
Kopf und Bauch angesprochen, allerdings in unterschiedliche Richtungen. Für die einen klingt die-
ser Vorstoss absolut sympathisch und nachvollziehbar. Vereinfacht kann man nämlich sagen, Pis-
ten- und Loipenfahrzeuge verkehren auf Pisten und nicht auf Strassen. Die Mittel der Strassenver-
kehrssteuer gehören zur Strasse und Pisten- und Loipen sind keine Strassen. Also ist eigentlich 
alles klar. 
Aber auch die Argumentation der Regierung bezüglich der öffentlichen Strassen und bezüglich der 
Verkehrsflächen ist nachvollziehbar, auch juristisch. Ich will nun nicht auch noch die einzelnen Be-
gründungen aus der Regierungsantwort auflisten. Das hat Grossrat Leuenberger bereits ausführlich 
getan, und sie sind logisch. Aber trotzdem ist in unserer Fraktion der Bauch im Spiel, und wir haben 
vehemente Vertreter dieser Motion, die vielleicht auch etwas abseits vom juristisch-technischen 
Standpunkt argumentieren. Eine grosse Mehrheit will diesen Vorstoss unterstützen, auch wenn das 
juristisch oder finanztechnisch nicht ganz gerechtfertigt ist. Man will dies als Symbol zugunsten der 
Berggebiete und der Tourismusregionen machen, auch wenn die Minderbelastung aus rein finanzi-
eller Sicht wirklich gering ist. 
Es gibt noch einen Punkt, der uns zu dieser Meinung geführt hat. Das ist der Vergleich mit den rein 
landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Im Gegensatz zu den Pisten- und Loipenfahrzeugen benützen 
diese in der Regel tatsächlich auch öffentliche Strassen. Wir möchten diesen Missstand korrigieren 
und bitten Sie, den Vorstoss als Motion zu überweisen, wie wir das tun. 
 
Daniel Klauser, Bern (Grüne). Trotz Klimaerwärmung hat sich das Problem der gelegentlichen 
Erkältungen noch nicht gelöst, und ich bitte Sie, meine lädierte Stimme zu entschuldigen. Die 
Klimaerwärmung ist aber das eigentliche Problem, das dem Wintersport zusetzt, und das lässt sich 
nicht mit einer «Pflästerlipolitik» lösen, die im Jahr 150 Franken pro Pistenfahrzeug einspart. Die 
Grünen haben nichts gegen Pistenfahrzeuge. Wir haben in der letzten Session einen Vorstoss un-
terstützt, der gemeinnützigen Organisationen helfen soll, Gelder aus dem Lotteriefonds für Pisten-
fahrzeuge und für die Loipenpräparierung zu nutzen. 
Die Wirkung der Massnahme, welche diese Motion fordert, ist aber wirklich nur symbolisch und führt 
zu einer weiteren Ausnahme im Steuerrecht. Und das Steuerrecht ist nun wirklich nicht der Ort, wo 
es zu wenige Ausnahmen gibt. Aus Sicht der Grünen sollten wir nicht die Symptome bekämpfen, 
sondern die Ursachen, sprich den Klimawandel, und den Tourismus dementsprechend neu ausrich-
ten. In diesem Zusammenhang haben die Grünen zwei Vorstösse eingereicht; einen zum Thema 
nachhaltiger Tourismus im Zeichen des Klimawandels und einen zum Thema Klimafolgen-
Abschätzung im Kanton Bern.  
Die Grünen lehnen diesen Vorstoss deshalb als Motion ab. Falls er als Postulat überwiesen werden 
sollte, würden wir seine Abschreibung beantragen. 
 
Christine Gerber, Detligen (SVP). Weil Pisten- und Loipenfahrzeuge nicht auf Strassen zum Ein-
satz kommen, sondern vorwiegend zum Präparieren von Skipisten und Loipen genutzt werden, fehlt 
der Zusammenhang mit dem Strassennetz. Deshalb ist die SVP-Fraktion mehrheitlich der Meinung, 
dass diese Fahrzeuge von der kantonalen Strassenverkehrssteuer befreit werden könnten. Uns ist 
auch bewusst, dass durch den Verzicht der Motorfahrzeugsteuer keine grosse finanzielle Entlastung 
für die Betreiberinnen und Betreiber von Bahnen, Liften und Loipen erfolgen wird. Doch der Touris-
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mus kann das als ideelle Unterstützung betrachten, und es kann ein kleiner Beitrag zur Stärkung 
und Wertschätzung für unseren Berner Tourismus sein. Deshalb unterstützt die SVP-Fraktion diese 
Motion mehrheitlich. Es wir auch einige Gegenstimmen und Enthaltungen geben. 
 
Michael Köpfli, Bern (glp). Die grosse Übereinstimmung mit der EDU im vorherigen Vorstoss ist 
bei uns bereits wieder vorbei. Wir lehnen diesen Vorstoss grossmehrheitlich ab. Die wichtigsten 
Argumente wurden bereits dargestellt, beispielsweise von Grossrat Klauser. Einerseits sind wir da-
gegen, das Steuersystem weiter zu verkomplizieren. Vor allen wäre das auch etwas willkürlich, 
denn bereits heute müssen Pistenfahrzeuge nur einen Achtel der Motorfahrzeugsteuer bezahlen. 
Zudem unterliegen dieser auch Arbeitskarren, landwirtschaftliche Motorfahrzeuge und Arbeitsma-
schinen. Auch dort gibt es sicher einige, die beispielsweise nur auf einem Firmengelände herumfah-
ren. Diese müsste man dann auch ausnehmen. Das wäre einfach eine Verkomplizierung, die auch 
keine absolute Gerechtigkeit schaffen würde. 
Das zweite Argument hat Grossrat Leuenberger gut aufgezeigt. Tourismusförderung ist gut und 
recht, aber man kann nicht einfach über alle Kanäle immer auch etwas Tourismusförderung betrei-
ben. Wenn schon, sollte diese transparent über einen Kanal laufen. Sonst hat man irgendwann kei-
nen Überblick mehr, wo man überall fördert und ob das tatsächlich noch dort ankommt, wo man das 
ursprünglich wollte.  
Es gäbe aber eine Lösung, die tatsächlich für Fairness sorgen würde. Das wäre die Einführung ei-
nes Mobility-Pricing. Dann würde jeder und jede nur noch für diejenige Strecke bezahlen, die er 
tatsächlich auf einer öffentlichen Strasse fährt. Und wenn ein Pistenfahrzeug nie eine öffentliche 
Strasse benutzt, dann bezahlt es auch keinen Rappen Steuer. Es gäbe also eine sehr einfache Lö-
sung für dieses Problem, die hoffentlich bald eingeführt wird. 
 
Barbara Streit-Stettler, Bern (EVP). Eine Mehrheit der EVP wird diesen Vorstoss ablehnen. Viele 
Argumente wurden bereits erwähnt. Pistenfahrzeuge und Loipenfahrzeuge kann man aus unserer 
Sicht insbesondere bezüglich dem finanziellen Hintergrund nicht über den gleichen Leisten schla-
gen. Die Pflege der Langlaufloipen erfolgt meist ehrenamtlich. Hingegen ist beim alpinen Bereich 
sehr viel Geld im Spiel, und da wirken 150 Franken pro Fahrzeug relativ marginal. Aber auch vom 
Aufwand her muss der Kanton für die Pistenfahrzeuge sehr viel leisten. Beispielsweise brauchen sie 
eine Nummer und müssen ebenso geprüft werden wie deren Fahrer. Es kann also nicht darum ge-
hen, ob die Fahrzeuge auf der Strasse fahren oder nicht, sondern darum, welchen Aufwand sie dem 
Kanton verursachen. Deshalb sagen wir zum Vorstoss mehrheitlich nein. 
 
Präsidentin. Wir kommen zu den Einzelsprechenden. 
 
Christoph Berger, Aeschi (SVP). Ihnen geht es sicher gleich wie mir. Hier im Grossen Rat hört 
man manchmal dieselben Sätze. Ein solcher ist: Es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Manchmal 
kann man das tatsächlich nicht mehr hören. Aber ich benutze diese Redewendung nun ebenfalls. 
Es geht bei diesem Vorstoss tatsächlich darum, ein Zeichen zu setzen.  
In der Regierungsantwort wird recht salopp gesagt, dass man die Probleme der einzelnen Bergbah-
nen mit dieser Steuererleichterung nicht beseitigen könne. Natürlich kann man das mit einem Ge-
samtbetrag von 35 000 Franken nicht tun. Es ist eben eine symbolische Unterstützung. Bergbah-
nen, die hauptsächlich vom Wintergeschäft abhängig sind, haben teilweise tatsächlich massive fi-
nanzielle Schwierigkeiten. Schauen Sie die Geschäftsberichte einiger Unternehmungen an. Das 
kann einem tatsächlich Kummer bereiten, und es ist kaum auf Misswirtschaft zurückzuführen. Daran 
sind andere Faktoren schuld: Nicht zuletzt die direkte Konkurrenz von Nachbarländern wie bei-
spielsweise Österreich, das den Tourismus ganz anders unterstützt als die Schweiz das tut.  
Bei uns muss sich ein Bergbahnunternehmen mit einer viel grösseren Flut von Vorschriften ausei-
nandersetzen, wenn es einen Ausbau oder Neubau realisieren will. Uns kann es nicht egal sein, wie 
es unseren Bergbahnen und unseren Tourismusorten geht. Für viele Orte im Oberland ist der Tou-
rismus der Lebensnährer. Viele Arbeitsplätze hängen damit zusammen, Zulieferanten, Unterkünfte 
und so weiter. Deshalb geht es hier tatsächlich darum, zu zeigen, dass man das Problem von vielen 
Bergbahnunternehmungen ernst nimmt und sich zu einem starken Tourismus in unserem Kanton 
bekennt. 
 
Präsidentin. Grossrätin Amstutz hat als Mitmotionärin das Wort. 
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Madeleine Amstutz, Schwanden-Sigriswil (FDP). Ich fahre selber viel Ski, bin oft in den Bergen 
unterwegs und habe noch nie ein Pistenfahrzeug auf der Strasse gesehen. Wir müssen unseren 
Tourismus stärken und nicht mit unberechtigten Steuern schwächen. Der Tourismus hat vielleicht 
nicht so viel Lobby und ist im Parlament weniger vertreten als andere Branchen, deshalb appelliere 
ich viel stärker für den Tourismus.  
Wir brauchen eine starke Wirtschaft, Landwirtschaft und einen florierenden Tourismus. In diesen 
Regionen stehen auch Gewerbe und Hotelbetriebe hinter dem Tourismus und auch dort geht es um 
Arbeitsplätze. Das hat unter anderem auch Grossrat Wüthrich gesagt, aber man will das dann trotz-
dem nicht goutieren. Es ist auch nicht nachvollziehbar, weshalb Pistenfahrzeuge den Bau von 
Strassen mitfinanzieren sollen. Es geht nicht um eine Ausnahmeregelung und auch nicht um Tou-
rismusförderung, sondern um eine ungerechte Steuer, von der befreit werden soll. Die Kantone 
St. Gallen und Graubünden haben uns das vorgemacht, und ich bitte Sie, den Wintertourismus 
auch in unserem Kanton zu stärken und die Motion anzunehmen. 
 
Präsidentin. Als weiterer Einzelsprecher hat Grossrat Knutti das Wort.  
 
Thomas Knutti, Weissenburg (SVP). Als Vizepräsident des Verwaltungsrats Skilift Rossberg muss 
ich natürlich auch noch kurz etwas dazu sagen. Ich unterstütze diese Motion selbstverständlich. Ich 
weise vor allem auf den Aspekt aus der Antwort des Regierungsrats hin, wonach mit dieser Motion 
Tourismusstandorte nicht nachhaltig gestärkt oder strukturelle Probleme beseitigt werden können. 
Beides stimmt für mich nur zum Teil. Ich gebe dem Regierungsrat Recht, dass diese Steuerbefrei-
ung den grösseren Skigebieten nichts bringt. Aber bei uns, beim Skilift Rossberg, wo die grosse 
Arbeit im Frondienst gemacht wird, geht es um jeden Franken.  
Nun betrachte ich das auch noch in einer Gesamtschau. Wenn man die kleineren Skigebiete wie 
beispielsweise Rossberg, Eriz oder Aeschi erhalten und ihnen etwas entgegenkommen kann, dann 
ist das für mich keine indirekte oder versteckte, sondern eine tatsächliche Befreiung von einer Steu-
er. Die kleineren Skigebiete sind Zulieferer für die grossen. Sie tragen dazu bei, dass unsere Leute 
diesen Sport auch betreiben und unsere Kinder Skifahren lernen. Deshalb erachten wir es als not-
wendig, diesen Skigebieten als Tourismusförderung etwas entgegenzukommen und sie von dieser 
Steuer zu befreien. Deshalb bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese Motion unterstützen. 
 
Hans Kipfer, Münsingen (EVP). Ich bin auch dafür, dass wir ein Zeichen für den Tourismus set-
zen. Aber hier ist wirklich der falsche Ort. Wir werden in dieser Session noch das Tourismusent-
wicklungsgesetz in zweiter Lesung behandeln. Zudem haben wir Sparmassnahmen auf dem Tisch, 
die den Tourismus betreffen, beispielsweise die Hotelfachschule Thun. Dort ist es richtig, dass wir 
ein Zeichen setzen und Massnahmen ergreifen, damit der Tourismus gestärkt wird. Aber hier bei 
der Steuerpolitik, wo es in einem marginalen Bereich um eine Steuererleichterung geht, können wir 
die Gesamtprobleme nicht lösen. Nehmen Sie die Herausforderungen des Tourismus ernst, das ist 
richtig. Aber wählen Sie die richtigen Kanäle, um das anzugehen. 
 
Hugo Kummer, Burgdorf (SVP). Auch als Unterländer ist es mir gleichwohl wichtig, hierzu noch 
etwas zu sagen. Ich bin vollkommen einverstanden mit Grossrat Schwarz. Es ist ein Problem für 
diese Bahnen und wenig steht auf dem Spiel, wie bereits gesagt wurde. Es betrifft 35 000 Franken, 
aber jeder Bestandteil dieser 35 000 Franken ist Teil eines ganzen Konzepts. 
Wenn ich denke, wie die Oberländer ums Überleben kämpfen müssen: Letztes Jahr hat Saas-Fee 
250 Franken für eine Saisonkarte verlangt. Nun haben sie sich im Oberland auch bewegen müssen 
und bieten neu in vier Destinationen 666 Kilometer zu 666 Franken an, statt zu 980 Franken wie 
bisher. Sie sehen also, auch ihr Gürtel wird enger geschnallt, und da habe ich volles Verständnis für 
dieses Anliegen. Aber sie müssen auch schauen, dass sie die Leute wieder motivieren können, ins 
Oberland zu kommen. Nur so können sie überleben, und deshalb setzen wir hier ein Zeichen. Für 
mich ist dieses Zeichen wichtig, weil sie für ihr Überleben kämpfen müssen. 
 
Anne Speiser-Niess, Zweisimmen (SVP). Ich bin schon etwas erstaunt über die jetzige Diskussi-
on. Es geht hier definitiv um einen marginalen Betrag, und es geht darum, dass man ein Bekenntnis 
zur herrschenden Problematik macht. Alle diejenigen, die diese Motion jetzt ablehnen wollen, würde 
ich gerne einmal in ein Skigebiet einladen. Kommen Sie auch in die kleinen Skigebiete, zu den di-
rekt Betroffenen. Informieren Sie sich vor Ort und unterhalten Sie sich einmal über diese ganze 
Problematik. Und wer weiss, vielleicht dient diese Motion mindestens dazu, dass die nächsten Feri-
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en des gesamten Grossen Rats in der Schweiz, respektive im Kanton Bern gebucht werden, und 
am liebsten die nächsten Skiferien im Berner Oberland.  
 
Elisabeth Striffeler-Mürset, Münsingen (SP). Ich bin schon ausserordentlich erstaunt, dass wir 
hier im Grossen Rat über solch marginale Beträge diskutieren. Es geht um etwas wirklich Wichtiges, 
nämlich um den Tourismus. – Ich werde Sie dann im November daran erinnern, wenn wir das Ent-
lastungspaket besprechen und es um marginale Beiträge geht, von denen physisch und psychisch 
kranke sowie arme Leute betroffen sind. 
 
Hans-Jürg Käser, Polizei- und Militärdirektor. Sie sehen, welches die wirklich wichtigen Geschäf-
te sind. Das berühmte Zeichen, das die Befürworter gerne haben möchten, ist durch die Tatsache 
gesetzt, dass Pistenfahrzeuge nur einen Achtel der Normalsteuer bezahlen müssen. Das ist das 
Zeichen! Aber es ist natürlich auch möglich, das anders zu interpretieren und zu sagen, wir wollen 
gar nichts mehr bezahlen.  
Die Regierungsantwort ist nach meiner Sicht rundum, in aller Form und bis zum letzten Satz richtig. 
Man kann doch nicht davon ausgehen, diese 150 Franken pro Pistenfahrzeug seien für ein Unter-
nehmen existenzsichernd. Wenn der Verwaltungsrat einmal ein Nachtessen veranstaltet, kostet das 
wohl mehr als 150 Franken. In der Zeit eines Entlastungspakets können Sie von der Regierung 
nicht erwarten, freiwillig auf 35 000 Franken zu verzichten. Wir haben Sparmassnahmen vorgese-
hen, die 10 000 oder 20 000 Franken betragen, und deswegen ist die Haltung der Regierung zu 
diesem Vorstoss sonnenklar. Im Übrigen – auch mit einem Schmunzeln: Denken Sie einmal daran, 
was die Bearbeitung und Diskussion dieses Vorstosses gekostet hat. 
 
Präsidentin. Der Motionär hat noch einmal das Wort. 
 
Jakob Schwarz, Adelboden (EDU). Vielen Dank für die angeregte Diskussion. Ich möchte noch 
etwas festhalten, gerade auch zuhanden von Grossrat Wüthrich. Wir wollen keine Ausnahme, und 
das ist kein Sündenfall. Lesen Sie Artikel 4 dieses Gesetzes noch einmal. Zwei von vier Bedingun-
gen sind nicht erfüllt! Grossrat Köpfli hat das ja im Zusammenhang mit seinen Ausführungen zum 
Mobility-Pricing auch gesagt. Diese Fahrzeuge sind gar nie auf der Strasse, und deshalb müssten 
sie gar nichts bezahlen. Damit ist eine Bedingung dieses Gesetzes gar nie erfüllt. Dann wollen Sie 
etwas besteuern, das nicht erfüllt ist.  
Noch kurz etwas zu den anderen Kantonen. Vielleicht gibt es ja Grossrätinnen und Grossräte, die 
sich noch überlegen, wie sie stimmen wollen. Ein Zitat von FDP-Kantonsrat Locher von St. Gallen: 
«In den Sonntagsreden wird immer das heilige Lied der Tourismusförderung gepriesen. Man spricht 
davon, man müsse wegen des starken Frankens etwas tun, und wenn man dann konkret an den 
Werktagen etwas tun könnte, dann vergisst man es». Oder BDP-Grossrat Jeker aus dem Graubün-
den: «Ich meine, dass es sich hier nicht nur um einen Schönheitsfehler handelt, sondern um eine 
absolut ungerechte Verkehrssteuer. [...] Die Pistenfahrzeuge sehen Sie nie auf der Strasse. Ausge-
nommen, sie werden auf einem Tiefgänger durch die Gegend gezogen».  
Zur Mineralölsteuer auf Bundesebene: Eine entsprechende Änderung des Mineralölsteuergesetzes 
wurde im National- und im Ständerat mit grossem Mehr verabschiedet. Zu den Motionären gehörte 
unter anderen BDP-Ständerat Werner Luginbühl. SP-Ständerat Hans Stöckli sagte bei der Beratung 
im Ständerat, hier könne das Parlament etwas Konkretes für den Tourismus tun. Selbst die grüne 
Nationalrätin und Regierungsratskandidatin Christine Häsler hat bewiesen, dass man das nicht un-
bedingt ideologisch betrachten muss und hat der Änderung des Mineralölsteuergesetzes im Natio-
nalrat ebenfalls zugestimmt. Sie haben auch festgestellt, dass eine für Strassen zweckgebundene 
Steuer hier fehl am Platz ist. Deshalb bitte ich Sie, dieser Motion zuzustimmen. 
 
Präsidentin. Grossrat Wüthrich hat sich angegriffen gefühlt. Er kann sich noch dazu äussern. 
 
Adrian Wüthrich, Huttwil (SP). Ich muss einfach noch kurz etwas dazu sagen. Eigentlich wollte ich 
diesem Vorstoss zustimmen, Grossrat Schwarz. Aber nachdem ich nun all die Voten für diesen 
Vorstoss gehört habe, die alle Motionsgegner als Tourismusgegner darstellen wollen, muss ich sa-
gen, das war wohl nicht die Idee dieses Vorstosses. Wir alle sind selbstverständlich für den Touris-
mus, weil es ja um Arbeitsplätze geht. Was Grossrat Schwarz meint, ist ja bereits getan, indem Pis-
ten- und Loipenfahrzeuge nur mit einem Achtel besteuert werden. Die Ausnahme besteht somit 
bereits, und entsprechend werde ich nun auch nein stimmen. 
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Präsidentin. Grossrat Schwarz hat mit eben gesagt, seine Aussage habe nichts mit einem persön-
lichen Angriff zu tun gehabt. – Es ist immer ein wenig die Frage, ob man das Wort erteilt, wenn sich 
jemand angegriffen fühlt. Dem einen oder anderen hat Grossrat Wüthrich vielleicht bezüglich der 
Frage, ob man dann Tourismusgegner ist oder nicht, schon etwas aus der Seele gesprochen. 
Ich frage nun noch Grossrat Schwarz: Bleibt Ihr Vorstoss eine Motion? − Das ist der Fall. Wir stim-
men nun über diese Motion ab. Wer sie annehmen will, stimmt ja, wer sie ablehnt, stimmt nein. 
 
Abstimmung 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 
Ablehnung 
Ja   66 
Nein   70 
Enthalten   11 
 
Präsidentin. Sie haben die Motion abgelehnt.  
 
  
  
  
  
 


